
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1993/4/15 91/16/0079
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.04.1993

Index

32/06 Verkehrsteuern

Norm

GrEStG 1955 §4 Abs1 Z3 litb idF 1985/557;

GrEStG 1955 §4 Abs2 idF 1985/557;

Rechtssatz

Die tatbestandsmäßige Voraussetzung für die Steuerbefreiung nach § 4 Abs 1 Z 3 lit b GrEStG 1955 ist eine zweifache:

Der Erwerb des Grundstücksanteiles muß zur Scha;ung des Wohnhauses und zur Begründung von

Wohnungseigentum dienen (Czurda, Kommentar zum Grunderwerbsteuergesetz, Stand nach dem 15ten Nachtrag Juli

1987, Randziffer 106 b zu § 4).
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